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A. Prüfungsauftrag

l. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch den Gesellschafterbeschluss vom 12. No-

vember 2021 erteille uns am 11. Januar 2023 die Geschäftsführung der

IHS Nr. 1 GmbH, Grünwald

(im Folgenden kurz,lHS 1" oder,,Gesellschaff' genannt)

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Jauar bis 31.

Dezember 2021 unter Einbeziehung der Buchführung für dieses Geschäftsjahr gemäß

SS 316 ff. HGB zu prüfen.

2. IHS 1 ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des $ 267 Abs. 1 HGB. Die freiwillige Jahres-

abschlussprüfun g erfolgt auf Anforderung der Kreditgeber.

3. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu

Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 vereinbart.

+. über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen Bericht

nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahresabschluss beige-

fügt ist.

ll. Bestätigung der Unabhängigkeit

s. Wir bestätigen gemäß g 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

l. Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

6. Es tiegen keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen vor

ll. Beanstandungen zur Rechnungstegung und sonstige Verstöße gegen Gesetz

oder Gesellschaftsvertrag

1. Beanstandungen zur Rechnungslegung

7. lm Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Fehler in der Rechnungslegung festgestellt, welche

von der Unternehmensleitung nicht korrigiert wurden'

2. Sonstige verstöße gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag

L lm Berichtsjahr liegen keine Verstöße gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vor

lll. Wesengiche Geschäftsvorfätte und bilanzpolitische Maßnahmen

9. Unter den bilanzpolitischen Maßnahmen verstehen wir alle sachverhaltsgestaltenden Maßnah-

men und Bewertungsentscheidungen, die sich auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage wesentlich auswirken. Sachverhaltsgestaltend sind Maßnahmen, die sich auf den

Ansatz und/oder die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden auswirken, sofern

sie von der üblichen Gestaltung abweichen, die nach unserer Einschätzung den Erwartungen der

Abschlussadressaten entspricht, und sich die Abweichung von der üblichen Gestaltung auf die

Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich auswirkt.

10. tm Berichtsjahr haben wir keine sachverhaltsgestattenden Maßnahmen festgestellt.
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11. lm Rahmen unserer Prüfung haben wir keine sonstigen für die Überwachung des Unternehmens

bedeutsame Feststellungen gemacht.

lV. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

12. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 08. Mälz2023

den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

BESTATIGU NGSVERM ERK DES UNAB HANGIGEN ABSCH LUSSPRÜ FERS

,An die IHS Nr. 1 GmbH, Grünwald

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der IHS Nr. 1 GmbH, Grünwald, - bestehend aus der Bilanz zum

31.12.2021und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum

31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden - gepnift .

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31 .12.2021 sowie ihrer Er-

tragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31J2.2021.

Gemäß S 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsufteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit $ 317 HGB unter

Beachtung der vom lnstitut der Wirtschaftsprüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften

und Grundsätzen ist im Abschnitt,,Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-

resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-

rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-

stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil

zum Jahresabschluss zu dienen.

.:

L
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-

lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten

oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,

die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-

teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-

lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-

gegenstehen.

Verantwortung des Abschlussp rüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen

ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss

beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit $ 317 HGB unter Beachtung der vom lnstitut der Wirtschaftsprüfer (lDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßigerAbschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstö-

ßen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des lnstituts der Wirtschaftsprüfer (lDW) enthält unter

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ia-o-lb-nan-
pie eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung

des Jahresabschlusses. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks."

b
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G. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1g. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den für alle Kaufleute geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften (SS 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapi-

talgesellschaften (g$ 264 bis 288 HGB) sowie den weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften

(2.8. S 42 GmbHG) aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.

Dezember 2021, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Ge-

schäftsjahr 2021. DieVerantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung und Jahresab-

schluss tragen die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe war es, diese Unter-

lagen einer Prüfung dahingehend zu unteziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rech-

nungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet wor-

den sind.

14. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Gesellschaft, insbeson-

dere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns

erteilten Auftrags zur Jahresabsch lussprüfung.

15. Unsere Prüfung haben wir im Monat Januar bis Mäz 2023in den Geschäftsräumen der Gesell-

schaft in sowie in unseren Geschäftsräumen durchgeführt.

16. Ausgangspunkt war der von der SL Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte

und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2020.

17. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der $$ 316 ff. HGB und die in den Prü-

fungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße

gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesent-

lich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrags waren nicht die Aufdeckung und

Auftlärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehand-

lungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten, Prüfungspla-

nung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßig-

keiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt

werden. Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens sind für die Einrichtung und Durchsetzung

geeigneter Maßnahmen zurVerhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwort-

lich.

18. lm Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktu-

ellen überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft verschafft. Darauf

aufbauend haben wir uns, ausgehend von der Organisation der Gesellschaft, mit den Unterneh-

menszielen und -strategien beschäftigt, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu w_esentli-

chen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch Gespräche mit der Unternehmens-

leitung und durch Einsichtnahme in Organisationsunterlagen der Gesellschaft haben wir anschlie-

ßend untersucht, welche Maßnahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken

b*
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zu bewältigen. ln diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rech-

nungslegungsbezogenen intemen Kontrollsystems der Gesellschaft durchgeführt (Aufbauprü-

fung). Die Prüfung des internen Kontrollsystems erstreckte sich vor allem auf folgende Bereiche,

die einen engen Bezug zur Rechnungslegung haben:

r Kontrollumfeld der Gesellschaft

. Regelungen, die auf die Feststellung und Analyse von für die Rechnungslegung relevanten
Risiken gerichtet sind

. Einrichtung von Kontrollaktivitäten durch die Unternehmensleitung als Reaktion auf die fest-
gestellten Risiken

r Buchführungssystem

. Überwachung des internen Kontrollsystems durch die Unternehmensleitung

lm Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prüfungshandlungen haben wir die Risi-

ken festgestellt, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Diese

Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt.

ln den Bereichen, in denen die Unternehmensleitung angemessene interne Kontrollen zur Be-

grenzung dieser Risiken eingerichtet hat, haben wir Funktionsprüfungen durchgeführt, um uns

von der kontinuierlichen Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überzeugen. Die Durchführung von

Funktionsprüfungen erfolgte schwerpunktmäßig in dem Prozess Beschaffung und Projektüber-

wachung.

Der Grad der Wirksamkeit dieser internen Kontrollen bestimmte anschließend Art und Umfang

unserer Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle sowie der von uns durchgeführten analytischen Prü-

fungshandlungen (aussagebezogene Prüfungshandlungen). lnsbesondere bei Geschäftsvorfäl-

fen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und - nach unseren

bisherigen Feststellungen im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems - abgewickelt

wurden, trat die Prüfung der stetigen Anwendung der maßgeblichen internen Kontrollen der Ge-

sellschaft und der SteuerkanzleiWorstorff, München in den Vordergrund.

Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Gesellschaft und der Steuerkanzlei Worstorff,

München eingerichteten internen Kontrollen von der Richtigkeit des zu überprüfenden Zahlenma-

terials ausgehen konnten, haben wir anschließend analytische Prüfungshandlungen, Einzelfall-

prüfungen oder eine Kombination von beidem vorgenommen. Einzelfallprüfungen wurden bei

wirksamen Kontrollen auf ein nach prüferischem Ermessen notwendiges Maß reduziert.

Soweit wir keine Funktionsprüfungen vorgesehen haben oder nicht von wirksamen Kontrollen

ausgehen konnten, haben wir im Wesentlichen aussagebezogene Präfungshandlungen durch-

geführt. Dies betrifft insbesondere die folgenden Abschlussposten:

E"

a Finanzanlagevermögen
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r Flüssige Miftel

r Eigenkapital

r Verbindlichkeiten

19. lm Rahmen der Einzelfallprüfungen von Abschlussposten der Gesellschaft haben wir u.a. Han-

delsregisterauszüge, Darlehensverträge, sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. lm

Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir

eine Bestätigung der Geschäftsleitung zum 31.12.2021 eingeholt. Zur Prüfung der geschäftlichen

Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum 31 .12.2021

Bankbestätigungen zukommen lassen.

20. Die Eröffnungsbilanalerte haben wir daraufhin gepnift, ob sie ordnungsgemäß aus der Eröff-

nungsbilanz weitergeführt wurden.

21. Nachfolgend geben wir einen Überbtick zu den von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetz-

ten Prüfu n gsschwerpu nkten :

Anlagevermögen

Flüssige Mittel

Verbindlichkeiten

Sonstige betriebliche Aufwendungen

22. Yon den gesetzlichen Vertretern und den von ihnen beauftragten Mitarbeitern sind uns alle ver-

langten Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum

Jahresabschluss erteilt.

E
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D. Feststellungen zur Rechnungslegung

l. OrdnungsmäßigkeitderRechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

23. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen

Belangen ordnungsgemäß und entsprechen den geseElichen Vorschriften' Die aus den weiteren

geprüften Unterlagen zu entnehmenden lnformationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbil-

dung in Buchführung und Jahresabschluss'

24. Beiunserer prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die

von der Gesellschaft und der Steuerkanzlei Worstorff, München getroffenen organisatorischen

und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten

Daten und lT'systeme zu gewährleisten'

25. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen

grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumenta-

tion und sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

26. tm Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2O21bis 31. Dezember 2021der IHS 1 wurden die gesetzlichen

Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in allen

wesentlichen Belangen beachtet.

27. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung

und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabeiwurden die handelsrechtlichen Ansatz-

, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen eingehalten'

28. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen we-

sentlichen Belangen vollständig und zutreffend'

29. Von den Aufstellungserleichterungen gemäß SS 276 und 288 Abs. 2 HGB für kleine Kapitalge-

sellschaften wurde zulässigerweise teilweise Gebrauch gemacht.
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ll. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

30. Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften

und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhättnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Gesellschaft.

11. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend

pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Einfluss, den Anderungen in

den Bewertungsgrundlagen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben,

ein ($ 321 Abs. 2SaV4 HGB).

Wesentliche Bewertungsgrundtagen und deren Anderungen

Anlagevermögen

lmmaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmä-

ßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, so-

weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen

wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorge-

nommen.

Die Finanzanlagen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten beziehungsweise bei vo-

raussichtlich dauernder Wertminderung mit den ihnen beizulegenden niedrigeren Werten bilan-

ziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkenn-

baren Risiken bewertet. lm Übrigen sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

zum Nominalwert ausgewiesen.

Rechnu n gsabg renzun gsPosten

Aufwendungen die im Geschäftsjahr angefallen, jedoch die Laufueit der lnhaberschuldverschrei-

bungen betreffen wurden abgegrenä und werden bis zum Jahr 2026 periodengerecht aufgelöst.

hi=
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Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden für Verpflichtungen gegenüber Dritten gebildet, die eine Vermö-

gensbelastung darstellen und liber deren Höhe oder Zeitpunkt des Eintretens Ungewissheit be-

steht. Sie sind nach vemünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle erkennbaren Risiken und

ungewisse Verpflichtungen gebildet. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Erfüllungsbe-

trages.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag ang esetzt.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

32. Zu den sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen verweisen wir auf unsere Ausführungen in Ab-

schnitt B.lll.
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lll. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

33. Detaillierte Erläuterungen zu wesentlichen Posten derVermögens-, Finanz- und Ertragslage wer-

den im Erläuterungsbericht dargestellt.

Vermögenslage

31.12.2021

TEUR %

31.12.2020
TEUR o/o

Veränderung
TEUR o/o

lmmaterielle Vermögensgegenstände 1 0,0 1 0,0 0 0,0

0,4

0'4

0,4

132,4

-98,8

2,6

-28,0

1,7

0'5

Finanzanlagen 24.966 96,5 24.858 96,6 108

Anlagevermögen 24.967 96,5 24.859 96,6 108

Langfristig gebundene Mittel 24.967 96,5 24.859 96,6 108

Sonstige Vermögensgegenstände 876 3,4 377 1,5 499

Liquide Mittel 6 0,0 493 1,8 477

Ku rzfristi ges Um laufverm ö gen 882 3,4 860 3,3 22

Rechnungsabgrenzungsposten 18 0,1 25 0,1 -7

Kurzfristig gebundene Mittel 900 3,5 885 3,4 15

AKTIVA 25.867 100,0 25.744 100,0 123

34. Die Bilanzsumme der IHS 1 erhöhte sich um TEUR +123. Dies basiert im Wesentlichen auf dem

Anstieg des Finanzanlagevermögens mit TEUR +108 sowie dem Anstieg der sonstigen

Vermögensgegenstände mit TEUR +499. Dem stehen rückläufige Liquide Mittelvon TEUR -477

gegenüber.

35. Die Finanzanlagen betreffen in vollem Umfang lnhaber-Anteile am MIDE Substanzwerte Fonds

lm Berichtsjahrwurden weitere TEUR 108 zum Kurswert von 93,28 gekauft.

36. Die sonstigen Vermögensgegenstände bereffen im Wesentlichen mit TEUR 564

Steuerforderungen sowie mit TEUR 310 Zinsansprüche.
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31j22021
TEUR %

31.',t2.2020

TEUR o/o

Veränderung
TEUR %

Eigenkapital 40 0,2 51 0,2 -11 -21,6

0,0

0'0

Übrige Verbindlichkeiten 25.000 96,6 25.000 97,',| 0

Lan gfristiges Fremdkapital 25.000 96,6 25.000 97,1 0

Steuenückstellungen
Sonslrge Rti ckstel I u n ge n

Rückstellungen

152

15

0,6

0,1

19

18

0,7 133
-3

700,0
-16,70, 1

167 0,7 37 0,2 130 351,4

-82,7

8,0

-25,0

7,8

19,3

0,5

Lieferantenverbindl ichkeiten I 0,0 52 0,2 43

Sonstrge Ve rbindl ichkeite n

Kurzfristige PRAP

Übrige Verbindlichkeiten

648 2,5

3 0,0

651 2,5

600 2,3

4 0,0

604 2,3

48
-1

47

Kurzfristiges Fremdkapital 827 3,2 693 2,7 134

PASSIVA 25.867 100,0 25.7U l0o,0 123

37. Die Erhöhung der Bilanzsumme ergibt sich auf der Passivseite vor allem aus dem Anstieg der

Rückstellungen. lnsbesondere die Steuenückstellungen beinhalten erstmals latente Steuerver-

pflichtungen für Substanzerträge. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen mit

TEUR 447 an das Finanzamt abgetretene Steuererstattungsansprüche sowie Zinsverpflichtun-

gen aus der begebenen Anleihe mit TEUR 173.
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Finanzlage

38. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich auf TEUR -640. Aus der lnvestitions-

tätigkeit ergaben sich Mittelzuflüsse von TEUR +861 (insbesondere Einnahmen aus Ausschüt-

tungen). Dem gegenüber flossen Mittel aus der Finanzierung in Höhe von TEUR -699 ab. Der

2021

TEUR

2020
TEUR

Periodenergebnis -11 25

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 0 1

Cashflow -11 26

Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen sowie anderer Aktiva 492 -97

Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen sowie anderer Passiva 134 348

ZinsaufiltrendungenZinserträge 698 981

Sonsti g e Beteili g ungserträge -969 -1.1 66

Ertragsteueraufwan d/-ertra g 153 20

Zahlungsunwirksamer Steueraufwand/-ertrag -153 -20

Gashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -640 92

Auszahlungen für lnvestitionen in das
immaterielle Anlagevermögen 0 1

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 300 0

Auszahlungen für lnvestitionen in das Finanzanlagevermögen 409 -505

Erhaltene Zinsen 1 1

Erhaltene Dividenden 969 1.166

Gashflow aus der lnvestitionstätigkeit 861 661

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der

Aufnahme von (Finanz-) Krediten 0 500

Gezahlte Zinsen -699 -982

Gashfl ow aus der Finanzierungstätigkeit -699 482

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 478 271

Finanzmittelfonds am 1.1 484 213

Finanzmittelfonds am 31.12. 6 484
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Finanzmittelfonds reduzierte sich im Berichtsjahr um TEUR -478 und beträgt am Jahresende

TEUR 6.

I

It
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Ertragslage

39. Die Ertragslage des Berichtsjahres zeigt einen Jahrfehlbetrag von TEUR -11 gegenüber

TEUR +25 im Vorjahr. Der Rückgang ergibt sich vor allem aus dem erhöhten Ertragssteuerauf-

wand. Die erstmalige Zuführung zu latenten Steuern ist hierfür ursächlich. Das Finanzergebnis

verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR +86 auf TEUR 271. Insbesondere die Zins-

aufwendungen konnten gegenüber dem Vorjahr um TEUR -283 reduziert werden.

2021 2020 Veränderung

TEUR % TEUR Vo TEUR o/o

Sonstrge betriebliche Eftäge
./. Neutnle Hträge

4 0,0
-1 0,0

1

1

0

0,0
0,0

0,0

3
0

3Sonstige Erträge 3 0,0

Personalaufrvand 4 0,0 -5 0,0 1 -20,O

Sonstige betiebliche Aufwendungen

./. Neutrcle Aufwendungen

-129 0,0

1 0,0

-136 0,0

0,0

7

10

Sonstige Aufirvendungen -128 0,0 -136 0,0 8 -5,9

Betriebsergebnis (bereinigt) -129 0,0 -141 o,o 12 4,5

Efträge aus Finanzanlagen

Znserträge

Zinsaufwendungen

969 0,0

1 0,0

-699 0,0

1.166

1

-982

0,0

0,0

0,0

197

0

283

86Finanzergebnis 271 0,0 185 0,0 46,5

-100,0

665,0

'14,0

'1U,0

Neutrales Ergebnis 0 0,0 1 0,0 -1

Ertragsteuem -153 0,0 -20 0,0 -133

Ergebnls nach Ertragsteuern -11 o,o 25 0,0 -36

Jahresergebnis -11 0,0 25 0,0 €6
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E. Schlussbemerkung

40. Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der IHS Nr. 1 GmbH, Grün-
wald, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 erstatten wir in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Er-
stellung von Prüfungsberichten (lDW pS 4S0 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. lV. unter,,Wiedergabe des Bestäti-
gungsvermerks" enthalten.

Landshut, den 08. Mä22023

SL Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Michael Schiekofer
(Wirtschaftsprüfer)

tt {,qruo*r$
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IHS Nr.1 GmbH
Grünwald

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage I

AKT I VA 31j2.2021
EUR

31.12.2020
EUREUR

A" futlagevermögen
!. lmmaterielleVermögensgegenstände

1.
Entgeltlich enrorbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

ll. Finanzanlagen
1. Wertpapiere desAnlagevermögens

B. Umlaufvermögen
1. Sonstige Vermögensgegenstände

il.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

G. Rechnungsabgrenzungsposten

1.100,00

24.966.290,04

1.457 00
1.457,00

24.857.712,12
24.857.712,12
24.859.169,12

376.817,74
376.817,74

483.522,52
860.340,26

24.6/.3,58

24.967.390,04

875.890,19

6.045,38
881.935,57

18.101,00

25.867.426,61 25.744.152,96

PASS IVA
EUR

31j22021
EUR

31.12.2020
EUR

A" Eigenkapital
l. GezeichnetesKapital

Gezeichnetes Kapital: EUR 25.000,00 (Vj: EUR 25.000,00)

ll. Gewinnvortrag

lll. Jahresfehlbetrag
(Vj. Jahresüberschuss)

B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
2. SonstigeRückstellungen

G. Verbindlichkeiten
'1. Anleihen
2.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. SonstigeVerbindlichkeiten

25.000,00

26.509,21

-11.035,87

152.364,77
1s.000,00

25.000.000,00

8.600,43
647.965,38

51.509,69
599.951,90

25.651.461,59
3.762.16

25.000,00

1.465,86

25.043,35

40.473,34 51.509,21

167.364,77

't9.420,00
18.000,00
37.420,00

25.000.000,00

D Rechnunasaharenzunosnostan
25.656.565,81

3.022.69

25.867.426,61 25.744.152,96
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IHS Nr. I GmbH
Grlinwald

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom {. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Sonstige betriebliche Erträge
Personalaufrvand
a) Löhne und Gehälter
b) Soäale Abgaben und Aufrvendungen fllr

Altersversorgung und für Unterst0Eung
4.',|u,'15

-357,00

EUR

-357,00

-1

EUR

4.2n,85 749,31

4.500,00-3.600,00

-504,15

Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen

Ordentliches -1 17

des Finanzanlagevermögens
Sonstige Znsen und ähnliche Erträge

12

aus und Ausleihungen

Zinsen und ähnliche -981.977

969.077,94
792,68

1.165.759,52
741,49

Steuem
8. Steuemvom

nach Steuem -l
10. .1
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Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die IHS Nr. 1 GmbH mit Sitz in Grünwald ist unter HRB 231093 im Handelsregister des Amtsgerichtes

München eingetragen.

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des $ 267 HGB einzustufen. Der vorliegende

Jahresabschluss wurde gemäß den $$ 242tt und 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des

GmbHG aufgestellt.

Angaben die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, wurden im Anhang gemacht.

Der Bilanz wurde das Gliederungsschema nach $ 266 Abs. 2 und 3 HGB zugrunde gelegt.

Ftir die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß $ 275 Abs.

2 HGB gewählt.

Die Bewertung wurde nach den Vorschriften der $$ 252bis 256 HGB vorgenommen. Die Wertansätze in der

Bilanz der IHS Nr. 1 GmbH zum 31.12.2020 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung

übernommen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der

U nternehmensfortfüh ru n g.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

lmmaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen Lizenzen und ähnlichen Rechte wurden zu Anschaffungskosten bewertet und

linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Eine Abwertung am

Bilanzstichtag war nicht erforderlich.

Finanzanlagevermögen

Die Wertpapiere des Finanzanlagevermögens beinhalten ausschließlich Fondsanteile, die zu

Anschaffungskosten sowie Anschaffungsnebenkosten (Ausgabeaufschlag) bewertet wurden. Eine dauernde

Wertninderung zum Stichtag lag nicht vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken

bewertet. lm Übrigen sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum Nominalwert

ausgewiesen.
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Rilckstellungen

steuenückstellungen und sonstige Rtlckstellungen werden für Verpflichtungen gegenüber Dritten gebildet, die
eine Vermögensbelastung darstellen und {iber deren Höhe oder Zeitpunkt des Eintretens Ungewissheit besteht.
Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung lür alle erkennbaren Risiken und ungewisse
Verpflichtungen gebildet. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erftillungsbetrag angesetä.

Angaben zur Bilanz

Forderun gen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Resflaufzeit von bis zu
einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstäpde betrefien mit TEUR 564-Steuerrüc6orderungen sowie mit
TEUR 310,1 abgegrenäe Ansprtiche aus Fondserträgen.

Flüssige Mittel

Die Bankguthaben sind zum Nennwert ausgewiesen.

Aktlve Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifftAufrvendungen des Folgejahres die bereits im Geschäftsjahr
geleistet wurden.

Elgenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert ausgewiesen und beträgt 25.000,00 EUR. Der Gewinnvortrag
beläuft sich auf TEUR 26,5.

Rückstellungen

Die Steuentickstellungen betreffen Verpflichtungen aus latenten Steuerverpflichtungen in Höhe von TEUR
152,4. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufrvendungen für die Erstellung und
Prüfung des Jah resabschlusses zum 31 .12.2021 .
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Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Art der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeit deren Resilaufzeiten

und Sicherungsrechte:

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit TEUR 2,2 (Vj. TEUR 17,8)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit TEUR 474,7 (Vj. TEUR 2,8) Verbindlichkeiten aus Steuern
sowie mit TEUR 0,0 (Vj. TEUR 1,0) Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Au ßergewöh n liche Aufwendu n gen

lm Geschäftsjahr war erstmals eine Rückstellung für passive latente Steuerschulden in Höhe von TEUR 152
zu bilden.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtun gen

Die Gesellschaft hat keine Haftungsverhältnisse. Des Weiteren liegen keine wesentlichen sonstigen
fi nanziellen Verpfl ichtungen vor.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch folgende Personen geführt:

- Herr Friedhelm von Zieten, Aldersbach

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer

betrug 1,0 (Vj.0).

Verbindlichkeitenspiegel (Vorjahreswerte in Klammer)

Stand

3'1.'t2.2021

EUR

Restlaufzeit

bis 1 Jahr

EUR

Restlaufzeit

> 1 Jahr

EUR

Restlaufzeit

1 bis 5 Jahre

EUR

Restlaufueit

> 5 Jahre

EUR

Anleihen 25.000.000,00
(25.000.000,00)

0,00 25.000.000,00
(0,00) (25.000.000,00)

0,00
(0,00)

25.000.000,00
(25.000.000,00)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

8.600,43

(51.50s,69)

8.600,43 0,00

(0,00)

0,00 0,00

(0,00)(51.50s,69) (0,00)

Sonstige Veöindlichkeiten 647.965,38

(599.951,s0)
647.965,38

(599.951,90)
0,00

(0,00)

0,00 0,00

(0,00) (0,00)

25.656.565,81

(25.651 .461,59)

656.565,81

(651.461,59)
25.000.000,00

(25.000.000,00)
0,00 25.000.000,00

(0,00) (25.000.000,00)
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Nachtragsberlcht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres insofern ergeben, als

dass die Ausbreitung und die Auswirkung der sog. Corona-Mrus-Kise als auch der Ukraine-Krise schwer

abschäEbar bleibt. Die Geschäftsleitung hat hierauf basierend eine Risikoplanung erstellt und passt diese den

Gegebenheiten an. Eine weitere Abweichung in der Bewertung von Bilanzpositionen wird als nicht erforderlich

angesehen;alle nichtwerthaltigen Positionen wurden gegebenenfalls berichtigt. Die Unternehmensfortführung

wird nicht angezweifelt.

Unterschrift der Geschäftsführung

ll'A
Grtinwald, 09.02.2023 Friedhelm von Zieten

Geschäftsführer
-einzelvertretun gsberechti gt-
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Buchwerte

Stand
1.1,2021 Zugänge Abgänge

Stand
31.12.2021

EUR

Stand
1.1.2021

Abschr€lbungen
BedchtsJahr

Anderung der
gesamt6n

Abschrelbungen
l. Z. m. Abgängen

Stand
31.12.2021.

Stand
31.12-2021

EUR

Stand
31.12.2020

EUR
t.
1. Entgelüich eruorbene lGnzessionen,

ganrerbliche SchuErechte und ähnliche Rechte
und Werle sorvle Lizernzan an solchen Recfiten
und Werten 0,00 1.785,00 328.00 357,00 0.00 685,00 1.1 1.457.00

357 1. 1.457

24.966.290,04 24.857.7 12,12
o_oo

1. Wergaplere des Anlagevermögens
Sonstioe Auslelhunoen

24.857.712,12 409.194,42
0.00

300.616,50
o.00

24.966.290,04
0.00

0,00
0.00

0,00
0.00

0,00 0,00
0.oo

12 409.

24.859.497.12 409.194,42 300.6,t6.50 24.968.O75,M 328.O0 357,00 685.00

12

24.859.169.12



Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

1. übersicht über die rechtlichen, wirtschafttichen und steuerlichen Verhältnis-
se

Anlage lV
Seite 1

IHS Nr. 1 GmbH

Grünwald

Amtsgericht München unter HRB 231093; der letzte mir vorlie-
g ende Handelsreg isterauszu g datiert vom 06.02.2023.

Gültig in der Fassung vom 09. Dezember 2016

Kalenderjahr

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 und ist zu
1OO % eingezahlt.

Gesellschafter sind
Praeclarus 1 Holding GmbH, Grünwald
(25.000 Anteile; 100,0 %)

Friedhelm von Zieten, Aldersbach
Einzelvertretu ngsberechti gt

Tätigkeiten einer verwaltenden Holding-Gesellschaft, insbesonde-
re Erwerb, Halten, Verwaltug sowie Veräußerung von Beteiligun-
gen oder Finanzierungen an anderen Unternehmen, insbesonde-
re an im lmmobilienbereich tätigen Unternehmen und Zweckge-
sellschaften, sowie Durchführung sämtlicher Maßnahmen und
Erledigung sämtlicher Geschäfte, die mittelbar oder unmittelbar
dem vorgenannten Untemehmensgegenstand dienen oder diesen
zu fördern geeignet und bestimmt sind mit Ausnahme solcher
Tätigkeiten, die eine gesetzliche Genehmigung oder eine beson-
dere Gewerbeerlaubnis erfordern.

Firma

Sitz

Handelsregister

Gesellschaftsvertrag

Geschäftsjahr

Stammkapital

Gesellschafter

Geschäftsführung

Geschäftstätigkeit

,:. 1

. i,:l-, .
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2. Wesentliche Beschlüsse der Gesellschafter:

r Gesellschafterversammlung vom 12. November 2021

o Feststellung Jahresabschluss zum 91.12.2020

o Enflastung derGeschäftsführung

o Beschluss über die Ergebnisverwendung

o Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschtusses 2021
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1. Geltungsbereich

lt]j t."^l1ryl_n:led.ingungen geft en für Verträge zwischen Wirtschaftspräfemqrer. wrnschaftsprüfungsgeselrschaften (im Nachsrehenden zusammenfas-

:::.1^,y^$S1.fltr, genannr) yn! r!ie1 nunrassebe; uuer prütunsen,
ü(euemerarung, Beralungen ln wirtschafflichen Angeiegenheiten und so-nsti_ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausorticfrictr-scfrfrJcrr vereinbart
oder geseElici zwingend vorgeschrieben ist.

(21 Drifte können nur dann Ansprüche aus dem VerEag zwiscfien Wirt-
9$afsOluf.er und Arf,raggeber herleiten, wenn dies 

"u"O-nl*ti"h 
ver€inbart

rsr.ooer $cn 
'_t,s 

zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. lm Hinblick aufsolche-Arsprücfre getten diese Aufiragsbedi-nguni;" ;-";t äiesen orittengegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1f Gegenstand des Aufoags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-

:ly5lTt:!:t Erfotg. Der Au,trag wird nach den Grundsätren ordnungs_
marstger Etelufsausübung ausgsführt. Der Wirtschaflspräfer übemimmt lmzusammenhang mit sein€n Leistungen keine Aufgaben der GeschäftsfütF
rung..DerWirtschafisprüfer ist für dle ttutzung oaerümseUung der Ergebni+
se seiner Leistung€n nicht verantworurctr. oeiwirts*ansJrtriei ist b;;chiigi,
slch zur Durclfiihrung des Auftrags sachverständigei F"äon"n * b€dlenen.

(2).Die Berücksictrtigung ausländisctren Rechts bedarf_ außer bei belriebs-
wirtschattichen präfu ngen - der ausdnicklichen scfrriroicnen üäreinbarung.

(3) Andert sich die sach- oder Rechtsrage nach Abgabe der abschrießenden
berullichen AußErujg, so ist der WirGcrransprtiäni.r,i ui-,pni*r"t, OunAufrraggeber auf Anderungen oder sic*r aaäui ergeüenoi''Folg"rung"n
hinzrweisen.

3. Mitwirkun gspfl ichten des Auftrag gebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem wirtschaftspr0fer aile für
die Ausflihrung des Aufrrags notwend-igen Unterlagen unJ'weiieren tnforma-lonen rechE€itig übeminen we.den und ihm von allen vorgängen und
y1r^911"1 tl"llj. sessben wird, die frir die ausruhrun! oä" Äuniass von
Eeoeurung sein können. Dies gilt auch frir die Unterlagen und wäiteren
lnformationen_, Vorgänge und Umstände, Oie erst wAnrenC-där Tätigkeit desWirtschaftspräfers bekannt w€rden. Der AufiraggebÄr *lrJ J", Wirtscfiafte
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2).Ard Verlangen des Wirtschafrspräfers hat der Aufiraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgeleglen unterragen und der werteren tntoäationen sowie dergegebenen Auskünfte und Ed<lärungen in einer vom Wirtscfiaftsprüfer formu_
lierten schrifr icfren Erklärung zu besitätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(lf Der Auflraggeber hat alles zu unterlassen, was dis Unabhängigkeit der
Mitaöeiter 

.d_es .Wirtsüaftsprüfers gefährdet.' Oies gilt ttiiOie Oauer Oes
Aurragsvemafintsses insbesondere.für Angebote auf furstellung oder über_nahme v-on Organfunktionen und für Angeibote, Aufuäge äuf et-gone Rech-
nung zu übemehmen.

(2) Sollte 
-die 

Durchführung des Aufirags die Unabhängigkeit des Wirbchafleprüfers, die der mit ihm verbundenen Untemetrmen,äinei Näewe*unter-
nehmen oder solcher mit ihm assolierten Untemetrmen, aui iie Oie UnaU
hängigkeitsvorschrifi€n in gleicher Weise lnnrenOunf nnCän-wie auf Oenwrnscnaftspnlfert in anderen Auftragsverhältnissen beeinlrächtigen, ist der
wirtscfrafispräfer zur außerordenüichän Kündigung des Äunrag. oir"rr,tigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

::j/,1! dl,ryFgnltsprtitel Ergebniss€ tm Rahmen der Bearbeitung desAunrags schrifridr dazustellen hat ist alleine diese schrifüiche Darstälung
maßgebend. Entwürfe schrifllicher Darstellungen sinO unverOinOtich. Soferinicht anders ver€inbart, sind mündliche Erilärungen unO ÄsrUnne Oes
WirGdrafisprüfers nur dann verbindlich, wenn sie süriroicn besätjgf werden.
Eftlärungen und Auskünfte des Wirtsüafispräfers augeÄäid'oes erteiften
Aufirags sind steb unveöindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Außerung des Wirtschartsprüfers
(l) Die_ Weitergabe berultidter Außerungen des Wirtschaftspnifers (Arbeits_
ergebnisse odEr Auszüge von Arbeitsergäbnissen - sei ei inientwurr ooer inoer-EnoEssung) oder die lnformation über das Tätigwerden des Wirtschafts-pdfersfir d.en Afftgggeber an einen Dritren beda;J;;;;hrifrtichen Zustim-
1y0 des Wilschaftspdifers, es sei denn, aer eunraggebei isi zur Weiter_gaDe.ooer tnformation aufgrund eines GeseEes odäi einer behördlichan
Anordnung verpllichtel

(2) Die Verwendung beruficher Außerungen des wirtschafisprüfers und die

If T?Pilf ll,":_r-äüsy'F",1 aes wirtscnansprue; ä;i;. Autuass+.
oer zu werDezwecken durch den Aufiraggeber sind unzulässig.

7, Mängelbeseitigung

(1) Bei.etwaigen lr,rrängern hat der.Aufrraggeber Anspruch auf Nacherftilung
durch den Wirtschafrsprüfer. Nur bei Feh-l;chlagen, Unterl;sen bzw. unbe_r€chtilter verw€igerung, unzumutbarken oo", ünniogli"r,i"ääer Nacherftil-l^".1g_flt g die Vergütrng mindem oder uom Vertä!-zurtilktreten; ist aerArmrag ntcnt von ein€m Verbraucher erteilt worden, so kann der AuftraggebÄr
wegen eines Mangers nur dann vom Vertrag zurüci<treten, wänn oie erbractr-
!9 Lgi$ulg wegen Fehtschtagens, Unreiassuns, Un'.urü'tba*eit odärunmäglichkeit der Nacherfülrung nir ihn ohne rnt"id."" i.i.'5o"eit dartiber
hinaus Schadensersatzansprüch! bestehen, gilt Nr. g.

l?..^1"1_ffry* auf Beseitigung von. Mängetn muss vom Autoaggeber
:y:f$tr^:lil Texfoml.Seltend gemacht werden. Ansprücfre nach AEs. t,ote ntcht aut einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ve4ähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem geselzlichen Verjähru-ngsbeginn. 

-'- - '

!S) Ofel$re Unrichügkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehter undformelle Mängel, dle ln einer beruflichen Außerung (Äerictrf öutacnten unO
dgl.)^des_-Wirtschafisprüfers enthalten sind, kön-nän i"Oe-rreit vom Wirt-
:t*q1f,:1 Tq Dritten_gegenüber berichti'gt wed"nl ünricrrrigkeiten, diegeergner stnd, in der berullichen Außerung des Wirtschaftsprüfers enthahene
Ergebnisse inft-age zu stellen, ber€chtigen-dies"n, a" Ä"AJru"s auch Drittengegenüber zuräckzunehmen. ln den v-orgenanntön falen ts,t O"er funragge-
bervom Wirtschaftsprüferlunlichst vorheizu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

ltl^D:.trvlrtltqt präfer ist nach Maßsabe der ceseEe (g 323 Abs. 1 HGB,
p13 lVfO,^S 203.-SIGB) verpflichtet, ü6er Tatsacf,en unO'ürr"ranOe, die ihm

:::.:?'1j Eerufstätigkeit anvertralt-oder bekannt warden, stillschweigen zu
Dewanrent es sei denn, dass der Aufiraggeb€r ihn von dieser Schweigäpflicht
entbindet.

12)_ Der 
_Wirtschafrspräfer wird bei der V.€raöeitung von personenbezog€nen

Daten die nationalen und europarechüicnen Regäunleir z-uä oatenschuE
beachten.

L Haftung

(1) Für ge_sgt1lch vorgeschriebene L€istungen des Wirtschafispnifers, lnsbe.
sondere Prüfungen, gelten die leweils aizuwendenden sesltdicten Flaf_
t-ungs-beschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschraiiung des g 323Abs.2 HGB.

(2) Sofem w€der eine gesetdiche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
lot.gjl" einzetv.ertragtiche Haft ungsbesihränr<ung Uesieit ist Oie fr anun!
des Wirtsctraftsprüfers für Schadeniersaaanspruc[J.;eA-ei ä;t] mit eusnatr_
me von Schäden aus d€r VerleEung von Leben, Xdrper und Gesundheit,
1owi9 yor Schäden, die eine ersa4nicnt Oe! färstdteÄ nach g i
fdft{O b-egründen, bei einem fahdässig u"nr.."*,i.n-"in)etnen Scha_
densfatt gemäß g s4a Abs. 1 Nr. 2 Wpo auf i tr,tio. e Uäi*rAnf<t.
(3) Einreden.und Einwendungen aus dem Verbagsverhältnis mit dem Auf-raggeb€r stehsn dem Wirtschaftspnifer aucfr gegenüber Dritten zu,

(4) 
.Leiten mehrere Anspruchsteller aus d€m mif dem Wirtschaflspräfer

b-est€henden.Vertragsverhätnis Ansprüche aus einer fahdässilen pltichtuer-

E5ylq d:. ytfchaftspnifers her, gflr der tn Abs. 2 genanntjHöchsbetrag
tur die betr€trenden Ansprüche sller Anspruchsteller inigesamt.
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(5) Ein einzelner Sdradensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehr€ren Pllichtverletzungen gtammend€n einheillichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämüiche Folgen einer Pflicht-
verleEung ohne Rücksidrt darauf, ob Sdräden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgendon Jahren enlstanden sind. Dabei gilt mehrfach€s auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheiüiche michtverl€tzung, wenn dis betrefienden Angelegenheiten mitei-
nander in rechüicfiem oder wirtschafilichem Zusammenhang stehen. ln
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höh€ von 5 Mio. € ln
Anspruch genommen wed€n. Dle Begrenzrng auf das Fünfiache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei ges€tzlich vorgeschriebenen Pf,icht-
prüfungen.

(6) Ein Scftad€nsersaEanspruch edischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der sdlrifrlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wlrd und der Aufiraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dles gilt nldlt
für SchadensersaEansprüche, die auf vorsätzlicfi es Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Vod€tzung von Leben, Körpor odsr
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpf,icht des Herstellers nach S
1 ProdHatG begründen. Das Recht, die Einrede der Veriährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Priifungsaufträge

(l) Andert der Aufiraggeber nacht€glid den durch den Wirtschaftsprüfer
gepnlfien und mil ein€m Bestätigungsvermerk v€rsehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nichl weiterverwenden.

Hat der Wirtsciaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist Ein
Hinwels auf dle durch den Wirtschaftsprilf€r durchgeführte Prüfung lm Lage-
bericht oder an anderer für die Öfientlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Winschafisprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wordaut arlässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvemerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auf,raggeber
den Bestäligungsvermerk bereits venivendet, so hat €r auf Vedangen des
Wirtschafisprüfers dEn WidEnuf bEkannh.rgeb€n.

(3) Der Auf,raggeber hat Ansprudr auf ftinf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestelll

11, Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(ll Der Wirtschaftspril'fer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuedi-
cfien Einzelfi'agen als auch im Falle der Daueöeratung die vom Auftragg€ber
gsnannt€n Tatsachen, insbesonder€ Zahlonangab€n, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu l€g€n; dies gilt auch für Buchftlhrungsaufiräge. Er hat jedoch
den Auflraggeber auf von lhm festg€stollte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprfifer hiezu
ausdräcklich d€n Auftrag übEmommen hat. ln di€sem Fall hat derAufiragg+
ber dem Wirtschaftspnifer alle für die Wahrung von Fristen wesenüichen
Untedagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschafrsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen V€r€inbarung umfasst die
laufende Steueöeratung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausaöeitung der Jahresateuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschafisteuer und Geweöesteuer sowie der Vermögensteuere*lä
rungen, und zwar auf Grund der vom Auf,raggeber vozulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlung€n mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten E*lärungen und Beschelden

d) Mitwirt(ung bei Bebiebsprüfungen und Ausrrvertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten steuem

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichdich der
unter a) gsnannten Steuem.

Der Wirtscfraftsprü'fer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesenüiche veröfientlichte Rechtsprechung und Verwaltungsaufiassung.

(4) Erhält d€r Wirtschafispräfer für die laufende Steueöeratung ein Pau-
ichalhonorar, so sind mangels andemeitiger schrifricher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Bucfrst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofem der Wirtschaflsprüfer auch Steuerberater isl und die Sleueöera-
iervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung.. anzuw€nden ist'

kann äine iöhere oderiiedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform

verelnbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gew€rbest€u6r, Einheitrsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen St6uem und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besondercn Aufirags. Dies gilt Euch für

a) die Beaöeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Eöschafrsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderweösteuer,

b) die Mitt^,irkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichlen der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsach€n,

c) die beratende und gutachüich€ Tätigkeit im Zusammenhang mil Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Einüift und
Ausschelden eines Gesellschafters, Betuiebsveräuß€run9, Liquidation und
derglsichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige.und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausaöeitung der UmsaEsteuerjahreserklärung als
zusäEliche Tätigkeit übemommen wird, gehört dazu nic*rt die Überprü'fung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsalzsteuen8chtlichen Vergünstigungen wahrge-
nomm€n worden sind. Ein€ GEwähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmactung des Vorsteuerabzugs wird nicht übemommen.

1 2. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auffraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherhe'rtsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftragg€ber den Wirt-
schaftsprtifer entspr€chend in Textform informieren.

1 3. Vergütung

(l) Der Wirtschaftsprü'fer hat neben seiner Gebühren' oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung selner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätZich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersaE verlangen und die Auslieterung sginer Leistung von der vollen B€fri+
digung seiner Ansprüche abhängig madren, Mehrere Auffraggeber haften als
Gesamlschuldner.

(2) lst der Autoaggeber kein Veöraucher, so ist €ine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirts$afisprü'fers auf Vergütung und Auslagenersats nur
mit unbsstritt€nen oder r€chtskräfüg festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des $ 2 des Verbraucherstreitbeile.
gungsgeseaes t€ilzunehmen.

15- Anzuwendendes Rechl

Für d€n Auftrag, seine Durchlilhrung und die sich hieraus ergebenden An-
spräche gilt nur deutsches RecfiL
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